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Landratsamt Konstanz 
Büro des Landrats 
Kreistagsgeschäftsstelle 
 

  

 

Beschlüsse/Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse zum Haushalt 2021 
 

Nicht öffentliche Sitzung des Technischen und Umweltausschusses sowie des Betriebsausschusses 
"Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" am 14. September 2020 

 

TOP Thema 
 

2. Fortschreibung des Bau- und Investitionsprogramms Straßen und Radwege; 
Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen für den Haushalt 2021, Fahrzeug- und Gerätebeschaf-
fung 

  

 Beschluss 1 – Antrag FW- und GRÜNEN-Fraktion (einstimmig, 2 Enthaltungen) 

Die Verwaltung wird beauftragt, Zwischenvarianten für die K 6115 zu prüfen und diesen Sach-
verhalt in eine Gesamtsicht einzubetten, die weitere vergleichbare Straßen im Landkreis Kon-
stanz umfasst. 

Die finanziellen Mittel für die K 6115 werden auf der Vorschlagsliste belassen. 
 
Beschluss 2 – Antrag FDP-Fraktion (Mehrheitliche Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung) 

1. Der Radweg am Dettelbach wird vorerst nicht gebaut. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, nicht-bauliche bzw. verkehrliche Lösungen zu untersu-

chen und darüber im Ausschuss zu berichten.  
3. Die entsprechend geplanten Mittel für die Investition am Dettelbach werden in der Vor-

schlagsliste insoweit reduziert, als dass die bereits in Auftrag gegebenen Gutachten noch 
zum Abschluss gebracht werden können. 

 
Beschluss 3 – Antrag Kreisrat Mors (8 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme, 5 Enthaltungen) 

Die K 6120 zwischen Volkertshausen und Wiechs wird insofern wieder im Jahr 2021 in die Vor-
schlagsliste aufgenommen, als dass eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in Höhe 
von 500.000 EUR vorgesehen wird. 
 
Empfehlungsbeschluss an den Kreistag unter Berücksichtigung der Beschlüsse 1 – 3 (einstim-
mig – 1 Enthaltung): 

1. Das Bau- und Investitionsprogramm Straßen 2021 – 2024 wird gemäß Vorschlagsliste be-
schlossen. 

2. Das Bau- und Investitionsprogramm Radwege 2021 – 2024 wird gemäß Vorschlagsliste be-
schlossen. 

3. Den geplanten Deckenerneuerungen 2021 – 2024 wird gemäß Vorschlagsliste zugestimmt. 
4. Der vorgesehenen Fahrzeug- und Gerätebeschaffung 2021 – 2024 wird gemäß Vorschlags-

liste zugestimmt. 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, die in der Anlage 1 bis 4 aufgeführten Bau- und Investiti-

onsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Deckenerneuerungen, Fahrzeug- und Gerätebeschaf-
fung) im Entwurf des Kreishaushalts 2021 zu veranschlagen. 

6. Die unter Ziffer 5 veranschlagten Beträge stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2021. 
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Öffentliche Sitzung des Technischen und Umweltausschusses sowie der Betriebsausschüsse EVU 
"seehäsle" und "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" am 2. November 2020 

 

TOP Thema 
 

6. Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie für den Landkreis Konstanz - nach dem Vorbild: 
Landkreis Ravensburg; 
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den relevanten privaten und öffentlichen Akteuren 
die Idee einer Biodiversitätsstrategie einschließlich der landkreisspezifischen Potenziale, 
Defizite und möglichen Ziele bei der Förderung der Biodiversität zu besprechen. 

2. Dem Technischen und Umweltausschuss ist über das Ergebnis zu berichten. Dabei sind 
Vorschläge zum weiteren Vorgehen zu machen. 

3. Im Hinblick auf eine ggf. erforderliche externe Begleitung des weiteren Prozesses werden 
25.000 EUR in den Haushalt 2021 eingestellt. 

8. Vorberatung Haushalt 2021; 

Investitionen im Hochbau und Planung für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen An-
lagen des Landkreises 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (Mehrheitliche Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen): 

1. Dem Ansatz für den Bauunterhalt an den Liegenschaften des Landkreises (Schulen und 
Dienstgebäude) in Höhe von 4,83 Mio. EUR sowie für die Unterhaltung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen im Bereich Asyl in Höhe von 454.000 EUR wie im Entwurf des Teil-
haushaltes 1 (Haushalt 2021, Ergebnishaushalt) für den Bereich 1.12 Hochbau und Ge-
bäudemanagement veranschlagt, wird zugestimmt.  

Diese Mittel verteilen sich wie folgt: 

Schulen 3,215 Mio. EUR 
Dienstgebäude 1,615 Mio. EUR 
Asyl 0,454 Mio. EUR 

Insgesamt werden damit im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 5,284 Mio. EUR für den 
Bauunterhalt eingeplant.  

Im Bereich Schulen sind Zuwendungen in Höhe von 790.000 EUR aus dem Schulgebäu-
desanierungsfond des Landes veranschlagt.  

2. Dem Ansatz für Investitionen in Baumaßnahmen im Bereich der Schulen und Dienstge-
bäude in Höhe von 3,6 Mio. EUR sowie für Investitionen im Bereich Asyl in Höhe von 
550.000 EUR wie im Entwurf des Teilhaushaltes 1 (Haushalt 2021, Finanzhaushalt) für den 
Bereich 1.12 Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt, wird zugestimmt. 

TOP Thema 
 

9. Vorberatung Haushalt 2021; 
Teilhaushalte 2 Schülerbeförderung und 5 Nahverkehr 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Dem Entwurf des Teilhaushalts 2 und 5 für den Bereich Nahverkehr und Schülerbeförderung 
(Haushalt 2021) wird zugestimmt. 
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Öffentliche Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 9. November 2020 

 

1. IT-Betreuung an Kreisschulen; 
Sachstand und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen 

  
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag – Antrag der GRÜNEN-Fraktion (Mehrheitliche Ja-Stim-

men, 6 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen): 

Ab dem Haushalt 2021 werden jährlich 250.000 EUR Sondermittel zur Betreuung der Kreisschu-
len bereitgestellt. 

Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 2 Enthaltungen): 

1. Die IT-Betreuung der Kreisschulen wird künftig durch landkreiseigenes Personal und ex-
terne Dienstleister sichergestellt (Variante 3). 

2. Zur Vorbereitung dieses Konzepts wird die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes 
Gutachten über den technischen Stand der Hard- und Software an den Kreisschulen in Auf-
trag zu geben. 

2. Berufliche Schulen im Landkreis Konstanz; 
Sondermittel für die Fachschulen 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Dem Berufsschulzentrum Radolfzell, der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, der Mettnau-
Schule Radolfzell sowie der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz werden für die Aufwendun-
gen des laufenden Unterrichtsbetriebes ihrer Fachschulen jährlich zusätzliche Mittel zur 
Verfügung gestellt.  

2. Die Höhe der zusätzlichen Mittel wird wie folgt bestimmt: 
a. Berufsschulzentrum Radolfzell: 90 EUR pro Schüler/in und Schuljahr 
b. Hohentwiel-Gewerbeschule Singen: 520 EUR pro Schüler/in und Schuljahr 
c. Mettnau-Schule Radolfzell: 90 EUR pro Schüler/in und Schuljahr 
d. Zeppelin-Gewerbeschue Konstanz: 520 EUR pro Schüler/in und Schuljahr. 

Von den errechneten Beträgen erhalten die Schulen jeweils das Zweifache der aktuell 
geltenden Ausschüttungsquoten. 

5. Vorberatung Haushaltsplan 2021; 
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte; Budget 2.1 Schulträgeraufgaben 
Teilhaushalt 3 - Soziales und Gesundheitswesen; Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozi-
alarbeit, Förderung des Sports 

   

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Dem Entwurf des Teilhaushaltes 2, Budget 2.1 Schulen (Produktgruppen 21.20, 21.30, 21.50, 
Profitcenter 214002)  

sowie dem Entwurf des Teilhaushaltes 3, Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit 
(Produkte 1.36.20.02.02, 1.36.20.02.03)  

sowie Förderung des Sports (Produktgruppe 42.10)  

wird zugestimmt. 
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6. Kulturförderung - Anträge für 2021; 
a) Projektantrag: Publikation "Kunstschätze im Landkreis Konstanz" des Hegau-Geschichts-

vereins 
b) Projektantrag: Kunstausstellung "Experimentelle 21" des Förderkreises für Kultur und 

Heimatgeschichte Gottmadingen 
c) Antrag auf Erhöhung des institutionellen Zuschusses für das Theater Konstanz 

  

 Empfehlungsbeschluss 1 an den Kreistag (einstimmig): 

Zu a)  

Der Landkreis Konstanz unterstützt im Jahr 2021 den Hegau-Geschichtsverein mit einem Zu-
schuss in Höhe von 5.000 EUR. 

Zu b) 

Der Landkreis Konstanz unterstützt im Jahr 2021 den Förderkreis für Kultur und 
Heimatgeschichte e. V. Gottmadingen mit einem Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR. 

Empfehlungsbeschluss 2 an den Kreistag – Antrag CDU-Fraktion (10 Ja-Stimmen, 9 Gegen-
stimmen, 1 Enthaltung): 

Zu c) 

Der institutionelle Zuschuss des Landkreises Konstanz für das Theater Konstanz wird um 
12.000 EUR erhöht. 

7. Vorberatung Haushaltsplan 2021;  
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben, Geschichte und Kultur; Produktgruppen 2521 u. 2810 - 
Amt für Geschichte und Kultur 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Dem Entwurf des Teilhaushalts 2 – Produktgruppen 2521 und 2810 - wird zugestimmt. 

8. Haushalt 2021; 
Prioritätenliste für den Bauunterhalt an den Schulen des Landkreises 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung): 

Dem Ansatz für den Bauunterhalt an den Kreisschulen in Höhe von 3,215 Mio. EUR wie im 
Entwurf des Teilhaushaltes 1 (Haushalt 2021) für den Bereich 1.12 Hochbau und Gebäudema-
nagement veranschlagt, wird zugestimmt. 

9. Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.; 
Auswirkungen und Konsequenzen aus der Corona-Krise 

   

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Auf Grundlage des vorgelegten Wirtschaftsplans und der Beitragsordnung für das Geschäfts-
jahr 2021 wird der Mitgliedsbeitrag des Landkreises für die Volkshochschule Landkreis Kon-
stanz e.V. für das Jahre 2021 von bisher 377.269 EUR um 127.772 EUR auf insgesamt 505.041 
EUR erhöht. 
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Öffentliche Sitzung des Sozialausschusses am 16. November 2020 

 

1. Förderung des Projekt „ELA – Empowerment für langzeitarbeitslose Menschen im Landkreis 
Konstanz 

  
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Landkreis fördert das Projekt ELA im Jahr 2021 mit einem Betrag von 87.588 EUR. 
2. Die erforderlichen Mittel werden in den Haushalt 2021 eingeplant. 

Hinweis: 

Kreisrat Hoffmann, sowie die Herren Grams und Zedler nahmen wegen Befangenheit weder an 

der Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 

2. SINUS (Sinnvoll und Sozial) - Ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung 
von langzeitarbeitslosen Menschen; 
Verlängerung der Förderung 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Landkreis fördert SINUS in den Jahren 2021 bis 2023 mit einem Betrag von 330 
EUR/Monat und Teilnehmerplatz, max. für 33 Teilnehmerplätze (max. 130.680 EUR). 

2. Die erforderlichen Mittel in Höhe von je 130.680 EUR werden in die Entwürfe der Haus-
halte 2021 bis 2023 eingeplant. 

Hinweis: 

Kreisrat Hoffmann, sowie die Herren Grams und Zedler nehmen wegen Befangenheit weder an 

der Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 

3. Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zu den Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II) 
  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag – Antrag GRÜNEN-Fraktion (9 Ja-Stimmen, 6 Gegen-
stimmen, 3 Enthaltungen) 

Die Verwaltung möge prüfen, ob und inwieweit die Einführung eines sogenannten Klimabonus 
oder energetischen Zuschlags schnellstmöglich umgesetzt werden kann. (Dabei kann auch auf 
bewährte Systeme in benachbarten Stadt- oder Landkreisen zurückgegriffen werden.)  

4. Vorberatung Haushalt 2021;  
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung; Produkte 11.14.10 und 11.14.91 
Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit; Produktbereiche 31, 32, 37 sowie Produktgruppe 
4140 
Teilhaushalt 4 –  Sicherheit und Ordnung; Produkte 12.20.02.02 und 1225 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 2 Enthaltungen): 

Dem Entwurf des Teilhaushaltes 1 (Produkte 11.14.10 und 11.14.91), dem Entwurf des Teil-
haushaltes 3 (Produktbereiche 31, 32, 37 und Produktgruppe 4140) sowie dem Entwurf des 
Teilhaushaltes 4 (Produkte 12.20.02.02 und 1225) wird zugestimmt.  
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Öffentliche Sitzung des Kreisjugendhilfeausschusses am 16. November 2020 

 

1. Verlängerung Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" 
  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Der Fortführung des Bundesprogramms Kita-Einstieg und der Finanzierung der anteiligen Pro-
jektkosten für weitere zwei Jahre wird zugestimmt. 

 
Hinweis: 

Herr Zedler nimmt wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung 

teil. 

2. Förderkonzept für Familienberatung im Landkreis Konstanz 
  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Landkreis Konstanz fördert Kommunen bei der Durchführung von Familienberatung in 
Kindertageseinrichtungen auf Grundlage der Förderrichtlinien ab dem Kindergartenjahr 
2021/2022 (Anlage 1). 

2. Die von der Verwaltung ausgearbeiteten Förderrichtlinien und Rahmenkonzeption werden 
beschlossen. 

3. Die Förderung der Projektphase (2019 und 2020) wird bis zum Inkrafttreten der Förder-
richtlinien fortgeführt. Dabei entfällt eine anteilige Förderung für bis zu 8,1 Stellenanteile 
auf die Stadt Singen. Auf die Gemeinde Rielasingen-Worblingen entfällt eine Förderung für 
bis zu     0,35 Stellenanteilen.  

3. Vorberatung Haushalt 2021; 
Teilhaushalt 3 - Soziales und Gesundheit; Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familien-
hilfe 

  
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Dem Teilhaushalt 3, Produktbereich 36 -  für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
wird zugestimmt. 
 

 

Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  
am 23. November 2020 

 

3. Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.; 
Auswirkungen und Konsequenzen aus der Corona-Krise 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Auf Grundlage des vorgelegten Wirtschaftsplans und der Beitragsordnung für das Geschäfts-
jahr 2021 wird der Mitgliedsbeitrag des Landkreises für die Volkshochschule Landkreis Kon-
stanz e.V. für das Jahre 2021 von bisher 377.269 EUR um 127.772 EUR auf insgesamt 505.041 
EUR erhöht. 
 
Hinweis: 

Die weitere Beratung (Strukturen/Finanzierung/Angebote/Maßnahmenkatalog usw.) erfolgt – 

wie vom Kultur- und Schulausschuss am 09.11.2020 beantragt – zu Beginn des kommenden Jah-

res 2021 in den jeweils zuständigen Gremien. 
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4. Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH - Aktivitäten und befristete Erhöhung des Zuschusses 
für die Jahre 2021-2024 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Der jährliche Zuschuss an die Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH i. H. v. derzeit 78.750 EUR 
wird in den Jahren 2021-2024 jeweils um 15.000 EUR erhöht. 

7. Kreishaushalt 2021 
  

 Beschluss 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Einführung des Vorsitzenden in den Entwurf des 

Haushalts sowie die ergänzenden Aussagen von Herrn Nops zur Kenntnis. 

7.1. Kreishaushalt 2021: 
Öffentliche Ordnung, Klimaschutz, Umwelt und Kreisentwicklung 

  

 Beschluss: 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses beraten über die im TOP aufgeführten Budgets; Empfehlungs-
beschlüsse zu TOP 7.1 – 7.5 erfolgten en bloc  unter TOP 7.6 (Finanzwirtschaft). 

7.2. Kreishaushalt 2021; 
Allgemeine Verwaltung 

  

 Beschluss: 
 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses beraten über die im TOP aufgeführten Budgets; Empfehlungs-

beschlüsse zu TOP 7.1 – 7.5 erfolgten en bloc  unter TOP 7.6 (Finanzwirtschaft). 

7.3. Kreishaushalt 2021; 
Hauptamt sowie Personalaufwand und Stellenplan für den Gesamthaushalt 

  

 Beschluss: 
 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses beraten über die im TOP aufgeführten Budgets; Empfehlungs-

beschlüsse zu TOP 7.1 – 7.5 erfolgten en bloc  unter TOP 7.6 (Finanzwirtschaft). 

7.4. Kreishaushalt 2021; 
Innovation und Digitalisierung 

  

 Beschluss: 
 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses beraten über die im TOP aufgeführten Budgets; Empfehlungs-
beschlüsse zu TOP 7.1 – 7.5 erfolgten en bloc  unter TOP 7.6 (Finanzwirtschaft). 

Über folgenden Antrag wurde abgestimmt: 

Beschluss 1 (Mehrheit der Nein-Stimmen gegen 3 Ja-Stimmen): 

Folgender Antrag der Fraktion der FDP wird abgelehnt: 



8 

 

1. Aus dem für die IT-Betreuung für die kreiseigenen Schulen bereitgestellten Betrag von 
250.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 werden zwei Mitarbeiter beim Landratsamt einge-
stellt und bezahlt.  

2. Die Entscheidung darüber erfolgt nach dem Vorliegen des Gutachtens Mitte 2021 und un-
ter dem Vorbehalt, dass das Land keine Kostenerstattung übernimmt. 

7.5. Kreishaushalt 2021; 
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement 

  

 Beschluss: 
 

Entfällt. 

Die Mitglieder des Ausschusses beraten über die im TOP aufgeführten Budgets; Empfehlungs-

beschlüsse zu TOP 7.1 – 7.5 erfolgten en bloc  unter TOP 7.6 (Finanzwirtschaft). Darüber hinaus 

wurde über folgende Anträge abgestimmt: 

Beschluss 1 (Mehrheit der Ja-Stimmen gegen 7 Nein-Stimmen): 

Dem Antrag von Kreisrat BEYER-KÖHLER, die Verwaltung damit zu beauftragen, bis zur Som-
merpause 2021 ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für die kreiseigenen Liegenschaften 
(Schulen, Verwaltungsgebäude usw.) zu erstellen und zur Beschlussfassung vorzulegen, wird 
zugestimmt. 

Beschluss 2 (12 Nein-Stimmen gegen 5 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen): 

Der Antrag der GRÜNEN, im Haushalt 2021 zusätzlich 300.000 EUR für die beschleunigte Um-
setzung von Solarenergieanlagen auf den Landkreisliegenschaften aufzunehmen, wird abge-
lehnt. 

Beschluss 3 (10 Ja-Stimmen gegen 9 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung): 

Der Antrag der GRÜNEN, die Zielvorgabe “1124 – Gebäudemanagement” (Entwurf des Haus-
haltsplans, Seite 128) um den Halbsatz “ SOWIE DAS ZIEL DER KLIMANEUTRALEN VER-
WALTUNG 2040 ZU ERREICHEN, wird zugestimmt. 

Beschluss 4 (15 Nein-Stimmen gegen 5 Ja-Stimmen): 

Der Antrag der GRÜNEN, im Haushalt 2021 für den Bauunterhalt an Dienstgebäuden des 
Landkreises aus der Prioritätenliste 6 (Energieeinsparungsmaßnahmen) die Maßnahme 
“Dämmung oberste Geschossdecke Landratsamt” mit 450.000 EUR zusätzlich aufzunehmen 
(Haushaltsplanentwurf 2021, Seite 83), wird abgelehnt.  

Beschluss 5 (14 Nein-Stimmen gegen 5 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) 

Der Antrag der GRÜNEN, im Haushalt 2021 für den Bauunterhalt an Schulen des Landkreises 
aus der Prioritätenliste der Kategorie 6 (Energieeinsparungsmaßnahmen) die Maßnahme “Er-
neuerung der Flurbeleuchtung, LED, an der Sonnenlandschule Stockach mit 150.000 EUR zu-
sätzlich aufzunehmen, wird abgelehnt. 

7.6. Kreishaushalt 2021; 
Finanzwirtschaft 

  

 Empfehlungsbeschluss 1 (einstimmig, 1 Enthaltung): 

Dem Kreistag wird empfohlen, dem Entwurf des Teilhaushalts 6 entsprechend dem Ergebnis 
der Vorberatung zuzustimmen.  

Empfehlungsbeschuss 2 (einstimmig, 1 Enthaltung): 
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Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag unter Berücksichtigung 

• eines Kreisumlagehebesatzes von maximal 32,5 v.H. 
• und evtl. weiteren Einsparvorschlägen der Verwaltung bis zur Sitzung des Kreistags 

am 07.12.2020 

die Zustimmung zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haus-
haltsjahr 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 in der sich 
aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung.  
 

Hinweis: 

Mit diesen beiden Beschlüssen werden dem Kreistag auch die Teilbereiche gem. TOP 7.1 – 7.5 

(einschließlich den dort getroffenen Einzelbeschlüssen) zur Beschlussfassung empfohlen. 

 

 

Nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses  
am 23. November 2020 

 

1. Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH);  
Einzahlung in die Kapitalrücklage/Liquiditätsunterstützung 

  

 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Einbringung von 13 Mio. EUR aus der finanziellen Verbesserung des Haushaltsjahres 
2020 des Landkreises als Liquiditätsunterstützung und Kapitalstärkung des GLKN auf Basis 
des gegenüber der GLKN gGmbH bestehenden Betrauungsaktes vom 24. Juli 2018 wird zu-
gestimmt. 

2. Die Auszahlung erfolgt auf Basis der schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen den Gesell-
schaftern der GLKN gGmbH vom 24. Juli 2020, wonach künftige Ausschüttungen der GLKN 
gGmbH bis zu einer Höhe der alleinig vom Gesellschafter Landkreis Konstanz geleisteten 
Einzahlungen zunächst allein dem Landkreis Konstanz zufließen. 

3. Der außerplanmäßigen Auszahlung im Jahr 2020 in Höhe von 13 Mio. EUR wird zuge-
stimmt. Gedeckt wird der außerplanmäßige Bedarf durch Verbesserungen im Teilhaushalt 
3 (Soziales und Gesundheit) sowie im Teilhaushalt 6 (Allgemeine Finanzwirtschaft). 

4. Der GLKN hat vorrangig die eigenen Möglichkeiten zur Sicherstellung der Liquidität zu nut-
zen und auszuschöpfen. Nachrangig dazu gewährt der Landkreis Konstanz der GLKN 
gGmbH auf Basis des gegenüber der GLKN gGmbH bestehenden Betrauungsaktes vom 24. 
Juli 2018 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht einen Betriebsmittelzuschuss zur Abde-
ckung der prognostizierten Jahresverluste der Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH und der 
Klinikum Konstanz GmbH im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt maximal 10 Mio. EUR, ab-
rufbar in der Zeit von Februar bis Dezember 2021. Bis dahin nicht benötigte und daher 
nicht abgerufene Mittel verfallen. Die GLKN gGmbH ist berechtigt, die gewährten Mittel 
innerhalb des GLKN-Verbunds an die Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH und die Klinikum 
Konstanz GmbH weiterzuleiten. Die Zuschussgewährung steht unter der auflösenden Be-
dingung, dass sich die Ertrags- und Zahlungssituation dergestalt verbessert, dass die For-
derungs- und etwaige Zinszahlungen ohne Auslösung eines Insolvenzgrundes oder einer 
bilanziellen Überschuldung erfüllt werden können. Tritt diese auflösende Bedingung ein, 
ist der Zuschuss nebst Zinsen in Höhe von 0,5 % p.a. zur Rückzahlung fällig. 

5. Die Landkreisverwaltung wird ermächtigt, die Details der Zuschussauszahlung gegenüber 
der GLKN gGmbH zu regeln und über die jeweiligen Zuschussanträge im Einzelfall ohne 
weitere Befassung des Kreistags zu entscheiden.  

 



 

 

  
 
 

  

 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Konstanz 
 
Herrn 
Landrat 
Zeno Danner 
Landratsamt Konstanz 
Benediktinerplatz 1 
78467 Konstanz 

 

 

 Rielasingen-Worblingen, den 19. November 2020 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Danner, 
 
anbei eine tabellarische Übersicht „Anträge“ der Kreistagsfraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN für die 
VFA Sitzung am 23.11.2020. 
 

 Thema 
 

Antrag Begründung 

1 Gesamtkonzept für 
Solarenergieanlagen 
(Liegenschaften 
Landkreis KN) 

Im Haushalt 2021 werden für die 
beschleunigte Umsetzung von 
Solarenergieanlagen auf den 
Landkreisliegenschaften 
zusätzlich 300.000 – 500.000 € 
aufgenommen. 
 

Aktuell: 500.000€ jährlich für 
Umsetzung. 
 
Denkbar wäre laut Präsentation 
in TUA Sitzung (14.09.2020) 
auch bis 1 Mio. € jährlich zu 
„verarbeiten“. 
à Konzept soll so schnell wie 
möglich umgesetzt werden 
(Klimaschutz) 

Der Klimawandel ist keine 
Zukunftsmusik. Im Gegenteil. 
Wir stecken mittendrin, die 
Auswirkungen sind deutlich 
sichtbar und sie werden sich 
noch weiter verschärfen.	
 

2 Gebäudemanagement Die Zielvorgabe 1124 
Gebäudemanagement 
(Haushaltsplan 2021 Entwurf S. 
128) soll ergänzt werden um den 

Mit dem Beschluss zur 
weitgehend klimaneutralen 
Landesverwaltung bis 2040 
verfolgt Baden-Württemberg 



Seite 2 von 3 

Halbsatz:  
„sowie das Ziel der 
klimaneutralen Verwaltung 2040 
zu erreichen.“ 
 

das Ziel, zur Vorzeigeregion 
beim Klimaschutz zu werden.  
Klimaneutralität bedeutet, dass 
durch Handlungen und 
Prozesse kein zusätzliches 
klimaschädliches 
CO2 freigesetzt wird. Sollte die 
Freisetzung von Kohlendioxid 
nicht vermieden werden 
können, muss die CO2-
Freisetzung kompensiert 
werden. Beispielsweise durch 
Aufforstungsprogramme oder 
durch Investitionen in 
regenerative Energiequellen. 
Auch der Landkreis KN muss 
nun beim Thema Nachhaltigkeit 
mit gutem Beispiel vorangehen. 
 

3 Gebäudemanagement 
Kategorie 6 

Im Haushalt 2021 wird für den 
Bauunterhalt an den 
Dienstgebäuden des Landkreises 
aus der Prioritätenliste der 
Kategorie 6 
„Energiesparmaßnahmen“ die 
Maßnahme „Dämmung oberste 
Geschossdecke Landratsamt“ in 
Höhe von 450.000 € zusätzlich 
mit aufgenommen werden. 
 
(Haushaltsplanentwurf 2021 S. 
83) 

Siehe Ziffer 2 
+ 
Die Folgen eines weiter 
fortschreitenden Klimawandels 
stellen weltweit, aber auch für 
die Menschen in Deutschland, 
eine ernste Bedrohung ihrer 
Lebensgrundlagen dar. Um 
diesen Entwicklungen wirksam 
entgegenzutreten, bedarf es 
verbindlicher internationaler 
und nationaler Initiativen, aber 
auch konsequentes Handeln im 
Land und vor Ort.  
Jeder noch so kleiner Beitrag 
zum Klimaschutz ist wichtig! 
Beim Klimaschutz kommt der 
öffentlichen Hand eine 
allgemeine Vorbildfunktion zu. 
Dazu sollte der Landkreis 
Konstanz stehen und sich klar 
zu dieser Vorbildfunktion 
bekennen. 
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4 Gebäudemanagement 
Kategorie 6 
 

Im Haushalt 2021 wird für den 
Bauunterhalt an den Schulen des 
Landkreises aus der 
Prioritätenliste der Kategorie 6 
„Energieeinsparmaßnahmen“ die 
Maßnahme „Erneuerung der 
Flurbeleuchtung, 
LED“ an der Sonnenlandschule 
Stockach in Höhe von 150.000 € 
zusätzlich mit aufgenommen. 
 

Siehe Ziffer 2 + 3 
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Für die Fraktion 
Saskia Frank und Dr. Christiane Kreitmeier 
 
Fraktionssprecherinnen 
Bündnis90/DIE GRÜNEN 
 
 
 


